
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/1837-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele­

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der Regionetz GmbH, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen, gesetz­

lich vertreten durch die Geschäftsführung (als Rechtsnachfolgerin der regionetz 

GmbH, zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler), 

- Antragstellerin ­
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am 22.06.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 

2016 gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Die Bundesnetzagentur und die Regionetz GmbH haben im Jahr 2019 einen öf­

fentlich-rechtlichen Vertrag zur vollständigen Beendigung des anhängigen Ge­

richtsverfahrens (Aktenzeichen Vl-3 Kart 18/16 [V]) geschlossen. Dieser diente der 

Umsetzung der zwischenzeitlich ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung 

und Beseitigung von rechtlichen und tatsächlichen Unsicherheiten im Hinblick auf 

einzelne Beschwerdepunkte (Sachanlagevermögen, Dienstleistungsaufwendun­

gen, kalkulatorische Abschreibungen für Software), die mit der Festlegung der Er­

lösobergrenze der zweiten Regulierungsperiode verbunden waren. Hierzu war 

eine umfassende Aufbereitung und Klärung der Daten erforderlich. Erst in Folge 

des öffentlich-rechtlichen Vertrages konnten der Teilnetzübergang gern. § 26 Abs. 

2 ARegV (AZ: BKB-17/1837-71) auf die Leitungspartner GmbH und die Erweite­

rungsfaktoranträge, die sich auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungs­

periode bezogen haben, beschieden werden. Zudem hat das Unternehmen Anträ­

ge nach § 25c ARegV gestellt, die ebenfalls zunächst beschieden werden muss­

ten . 
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Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 16.04.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten end­

gültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 20.05.2021 Stellung ge­

nommen. Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere vor, dass Sie die Abwei­

chungen zwischen den von ihr gemeldeten Daten und den Ergebnissen der durch 

die Beschlusskammer durchgeführten Prüfung der Jahre 2013 bis 2016 in den 

meisten Fällen nachvollziehen könne. Weiterhin geht die Antragstellerin auf eine 

Abweichung ein, die aus ihrer Sicht eine Korrektur jedoch erforderlich mache. Da­

bei handele es sich um den Vergleich der zulässigen Erlöse des Jahres 2014. Da­

runter insbesondere um die Darstellung der personalbezogenen dauerhaft nicht 

beinflussbaren Kostenanteile im Zusammenhang mit dem Teilnetzübergang 

(Netzgebiet Düren) gemäß§ 26 Abs. 2 ARegV auf die Leitungspartner GmbH. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz 

hat, wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens infor­

miert. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß 

§ 58 Abs.1 S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. Begründung 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 
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2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 

Abs. 3ARegV 

2.1 	 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antrag­

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Ab­

schläge sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zu­

nächst der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf­

gezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleich­

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je­

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö­

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 	 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel­

nen: 
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2.2.1 

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen­

entwicklungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re­

gulierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen(§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen 

Selbstverpflichtung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen­

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird , oder durch 

Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 

26.07.2016). 

Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erziel­

baren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös­

obergrenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin ange­

passten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 
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2. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtin­

dexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dau­

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei len nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

bis 11 und 12a bis 17 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs­

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren . 

Die Antragstellerin setzt im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto der Jahre 

2015 und 2016 andere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergren­

ze abweichende zulässige Erlöse an. Daraus resultieren unterschiedliche Diffe­

renzen zwischen den Angaben des Netzbetreibers und den, durch die Beschluss­

kammer ermittelten Werten in den Anlagen 2 und 3a. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden 

und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

2.1.1 
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b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpas­

sungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11/1837-13 einen öffentlich­

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geän­

dert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren 

Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit gene­

rell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festge­

legten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpas­

sungsbetrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei 

den erzielbaren Erlösen. 

Der Anpassungsbetrag aus dem öffentlich-rechtlichen Vertag BK8-11 /1837-13 

beläuft sich für die Kalenderjahre 2014, 2015 auf 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch auf­

grund von Teilnetzübergängen nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksich­

tigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Bei den zulässigen Erlösen des Jahres 2013 (erste Regulierungsperiode) wurde 

der Teilnetzübergang nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV gemäß Beschluss BK8­

16/1837-71 vom 18.05.2017 von der Beschlusskammer mit einem Betrag in der 

Höhe vo- erücksichtigt. 

Die Beschlusskammer hat für die zweite Regulierungsperiode die zulässigen Erlö­

se der Jahre 2014, 2015 und 2016 aufgrund des Teilnetzübergangs gemäß Be­

schluss BK8-17/1837-71 vom 31.01.2020 jeweils um 
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und ngepasst. Die Abweichungen bei den Beträgen der Jahre 2014 

bis 2016 gegenüber dem zuvor genannten Beschluss resultieren aus der Anpas­

sung des VPI. 

Die Antragstellerin hat sich zu dem Verfahren BK8-17/1837-71 mit dem aufneh­

menden Netzbetreiber darauf geeinigt, dass die Antragstellerin Anteile des Regu­

lierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016, die auf das übergebene Teilnetz 

entfallen, bei dem Antrag nach § 5 ARegV nicht mehr berücksichtigt. Diese Ver­

einbarung hat im Antrag der Antragstellerin Berücksichtigung gefunden. 

Bei den zulässigen Erlösen des Jahres 2014 werden die von der Beschlusskam­

mer zugrunde gelegten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ohne Be­

rücksichtigung des Teilnetzübergangs (AZ: BK8-17/1837-71) vom 31.01.2020 in 

der Höhe von brutto) dargestellt. Bei den vorübergehend nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen ist grundsätzlich auch auf die kalenderjährlichen Er­

lösobergrenzen, die mit Beschluss (Az. BK8-12/1837-11) vom 20.01.2016 durch 

die Beschlusskammer festgelegt worden sind, abzustellen (Bruttodarstellung). 

Dementsprechend sind in den Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2016 vo­

rübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile in Höhe von anzu­

setzen. Anschließend erfolgt eine Korrektur der zulässigen Erlöse des Jahres 

2014 um die Netzveränderungen gemäß § 26 II - V ARegV in der Höhe von 

Die Antragstellerin hat sich hingegen bei ihrer Darstellung der zuläs­

sigen Erlöse nur noch auf das nach dem Teilnetzübergang (AZ: BK8-17/1837-71) 

verbleibende Netz bezogen (Nettodarstellung). Daraus resultiert bei den dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen eine Abweichung in der Höhe von 

bei den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen in der 

und bei den Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V 

ARegV in der Höhe vo 

2.2.1.1.1 	 Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 
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berücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu 

verwenden. 

2013 2006 101 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 

9 bis 12 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz­

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 

abgeschlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Be­

triebs- und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung 

im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbe­

reich beschäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr 

entstandenen Kosten angepasst. 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten(§ 11 

1 ~gl. https://www-genesis.de'statis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" -7 • 61 1Preise" -7 „611 1 Verbrau­
cherpreise" -7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „6 11 11 -0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten 

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erwei­

terungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

2.2.1.1.4 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden 

Tabelle zusammengefasst. 

- ii·--­ - ­- -

2013 BK8-12/1837-21 

2014 BK8-13/1837-21 

2015 BK8-14/1837-21 

2016 

'· 

BK8-15/1837-21 

In den Kalenderjahren 2013 bis 2016 haben sich Abweichungen gegenüber den 

Angaben der Antragstellerin ergeben, da diese stets auf den Antragswert für den 

jeweiligen Erweiterungsfaktor abgestellt hat. Die Abweichungen sind für die ein­

zelnen Jahre in Anlage 3a dargestellt. 

2.2.1.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Quali­

tätselement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berech-
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nung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben 

der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu _entnehmen. Die Entscheidun­

gen sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

. 17_,~i-- - ­- -·-·... 

2013 BKB-11 /1837-81 

2014 bis 2016 BK8-13/1837-81 

Die Antragstellerin hat die E_rlösobergrenze in den Jahren 2014 bis 2016 in der 

Höhe von angepasst. Gemäß Beschluss BK8-13/1837-81 vom 

26.04.2017 beläuft sich nach Maßgabe des § 19 ARegV die Anpassung der Erlös­

obergrenze in den Jahren 2014 bis 2016 jedoch auf 

2.2.1.1.6 	 Anpassung von volatilen Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV 

Mit Beschluss BK8-12/011 vom 20.03.2013 wegen der Festlegung volatiler Kosten 

nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der 

zweiten Regulierungsperiode ist die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV derart vorzunehmen, dass die Differenz 

der Verlustenergiekosten zwischen dem Basisjahr für die zweite Regulierungspe­

riode und den ansatzfähigen Verlustenergiekosten, die sich aufgrund der vorge­

gebenen Berechnungsmethodik kalenderjährlich ergeben, als volatile Kosten be­

rücksichtigt wird. Die ansatzfähigen Verlustenergiekosten des jeweiligen Kalender­

jahres ergeben sich aus dem Produkt des Referenzpreises und der ansatzfähigen 

Menge. Die ansatzfähige Menge entspricht dem im Rahmen der Bestimmung des 

Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV anerkannten Wert des Basisjahres 

2011 . Die ansatzfähige Menge wird für die Dauer der zweiten Regulierungsperio­

de festgesetzt. Eine jährliche Anpassung der ansatzfähigen Menge findet nicht 

statt. 
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Bei der Anpassung der Erlösobergrenze der Jahre 2014, 2015 und 2016 hat der 

Netzbetreiber Anpassungsbeträge in Höhe von -348.410 €, -952.112 € sowie 

-1 .128.697 €berücksichtigt. Nach dem Beschluss BK8-12/011 vom 20.03.2013 

sind jedoch für die jeweiligen Jahre Anpassungsbeträge in Höhe von -509.561 €, 

-951 .023 € und -1.127.608 € anzusetzen. Die Abweichungen ergeben sich aus 

einer Korrektur der ansatzfähigen Menge sowie aus einer Korrekturen der volatilen 

Kostenanteile in der Ausgangsbasis. 

2.2.1.1.7 	 Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskontosal­

do 2009 bis 2012 

Die Antragstellerin hat bei den zulässigen Erlösen die Auflösung des Regulie­

rungskontos der Jahre 2014 und 2015 mit sowie berück­

sichtigt. Die von der Beschlusskammer zugrunde gelegten Werte in der Höhe von 

und entsprechen dem Auflösungsplan des Regulierungs­

kontosaldos der Jahre 2009 bis 2012 gemäß der Anlage A5 zum Beschluss (AZ: 

BKB-09/1837-01) vom 20.01 .2016. 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je­

weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor 

im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgel­

ten. Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi­

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat­

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 
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Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11/1837-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

Der Netzbetreiber hat im Kalenderjahr 2013 einen Kommunalrabatt in Höhe von 

ür Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung bei den erzielbaren 

Erlösen geltend gemacht. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 KA V dürfen Versorgungsunter­

nehmen Gemeinden Preisnachlässe für den in der Niederspannung abgerechne­

ten Eigenverbrauch der Gemeinde in Höhe von bis zu 1 O Prozent des Rech­

nungsbetrages für den Netzzugang gewähren, sofern diese Preisnachlässe in der 

Rechnung offen ausgewiesen werden. Gemäß § 17 Abs. 2 StromNEV setzt sich 

das Netzentgelt pro Entnahmestelle, d.h. der in§ 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV in Bezug ge­

nommene Rechnungsbetrag für den Netzzugang, nur aus dem Jahresleistungs­

und dem Arbeitspreis zusammen. Demzufolge werden die Preisnachlässe auf 

Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung in Höhe von ­

nicht erlösmindernd berücksichtigt. 

Die weiteren Abweichungen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2013 resultie­

ren daraus, dass die Antragstellerin bei der Verprobung für den Zweitarifzähler für 

die jährliche Messung, den Messstellenbetrieb und die jährliche Abrechnung keine 

Entgelte und Mengen berücksichtigt hat. Die Beschlusskammer hat bei der jährli­

chen Abrechnung für den Zweitarifzähler das Entgelt aus der enet-Datenbank in 

Höhe von 14,50 €unterstellt. 

Die Abweichungen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2014 resultieren eben­

falls daraus, dass die Antragstellerin für den Zweitarifzähler für die jährliche Mes­

sung, den Messstellenbetrieb und die jährliche Abrechnung weder Entgelte noch 

Mengen verprobt hat. Des Weiteren gibt die Antragstellerin im Tabellenblatt E.1 für 
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2.2.2 

den Messstellenbetrieb in der Mittelspannung (inkl. Hochspan­

nung/Mittelspannung) ein Entgelt in der Höhe von und in der Nieder­

spannung (inkl. Mittelspannung/Niederspannung) ein Entgelt in der Höhe von 

an. In der Verprobung wurden jedoch und - berücksich­

tigt. 

Auch die Abweichungen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2015 resultieren 

aus der fehlenden Berücksichtigung der Entgelte und Mengen für den Zweita­

rifzähler bei der jährlichen Messung, dem Messstellenbetrieb und der jährlichen 

Abrechnung im Rahmen der Verprobung. Differenzen ergeben sich auch aus un­

terschiedlichen Angaben zu dem Entgelt für den Messstellenbetrieb in der Mit­

telspannung (inkl. Hochspannung/Mittelspannung) in der Verprobung 

und im Tabellenblatt E.1 - Eine weitere Differenz ist in unterschiedlichen 

Angaben der Antragstellerin zu dem Entgelt für den Messstellenbetrieb in der Nie­

derspannung (inkl. Mittelspannung/Niederspannung) in der Verprobung­

und im Tabellenblatt E.1 begründet. 

Die Abweichungen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2016 resultieren aus 

unterschiedlichen Angaben der Antragstellerin bezüglich der jährlichen Messung 

und Abrechnung sowie hinsichtlich des Messstellenbetriebes im Rahmen der Ver­

probung und im Tabellenblatt E.1. 

Die beschriebenen Abweichungen werden im Einzelnen jeweils in der Anlage 

„Einzelnachweis" ausgewiesen. 

Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansät­

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber-
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2.2.3 

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich ent­

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

Differenz zwischen den für das Kalenderjahr ent­

stehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Diffe­

renz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen 

nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b StromNZV a.F. verur­

sacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 
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2.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 

2013 bis 2016; Bestimmung des Regulierungskon­

tosaldos zum 31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtl ich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins­

satz entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge­

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 

beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2, 75 Prozent, für das Jahr 

2015 2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2, 12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge-
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samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entneh­

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 kann ebenfalls 

der Anlage 2 entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah­

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2021 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor 

dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhe­

bungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur 

Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile 

aus der Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu 

bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2021 

zu Grunde legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur An­

passung der Erlösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentli­

chen Rechtspositionen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung 

bzw. Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 
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eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind , muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück­

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be­

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be­

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb­

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2021 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be­

scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor­

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2021 . 
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Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu­

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes­

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref­

fen. 

IV. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

V. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil die­

ses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecil ienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be­

trägt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf 

Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert wer­

den. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss 

angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die An­

gabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthal­

ten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwie'g 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Auszug des Regulierungskontos für die Jahre 2013. 2014, 2015 und 2016 
- Herleitung des Saldo des Regulierungskontos 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Salz 2 ARegV 

Beschreibung 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

Verziclltsbetrag in der Verprobung 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

Venniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb inkl. in EOG enthaltene Ansätze 
Maßnahmen gem. § 21 b EnWG 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

Nachrüstung von Wechsetrtchtem nach§ 10 Abs. 
SysStabV 

In EOG enthaltene Ansätze 

D;fferenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

Kapitalkosten aus genehmigten lnvesüüonsmaßnahmen . EOG th 11 A ··tz 
nach § 23 ARegV 1n en a ene nsa e 

Dlfferenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Ennittlung des Saldo des Regulietungskontos 

Bezeichnung 

Jahresanfangsbestand (=Vorjahressaldo) 

Saldo aus Einzeldrtferenzen 

Jahresendbestand (Jahresanfangsbestand +Saldo aus 
Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( =Jahresendbestand + 
4.044.3612.806.022 4.426.837 3.935.833Verzinsung) 

Mindererlös (EOG- Mindererlös (EOG- Mindererlös (EOG- Mindererlös (EOG­
Auswir1<ung auf d!e Erlösobergrenze 

erhöhend) erhöhend) erhöhend) erhöhend) 

Verzinsung und Berücksichtigung in den kalenderjährlichen Erlösoberg"'!nzen 

20212018 2019 2020 2022 2023Bezeichnung 
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] (EUR] [EUR] 

Saldo Regulierur.gskonto zum 31.12.2016 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 

Verzinsung 

Barwert (zu verteilender Betrag) 


Annultätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 
 712.896 712.896 712.896 712.896 712.896 712.896 

Mindererlös (EOG-erhöhend) Auswirkung auf die Erlösobergrenze 

Anlage 1 ·Auflösungsplan und Auszug regionetz GmbH Az; BKB-1711837-01 

­
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Anlage A2 regionetz GmbH Az: BKB-13/1837-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 201 3 


Tabellen 
blatt 

E1 

E2 

E3 

E4 

ES 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach 
§ 10 Abs. 1 SysStabV 

nach 4 ARe V zulässi e Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobun 

Differenz E1 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz E2 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz E3 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz E4 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz ES 

Sonsti es 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, I VPl0 ­ PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern . EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen regionetz Az: BKS-1 7/1837-01 
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Az. l!IKl-1111137.01 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

2-, 

2-2 

2-3 

2-4 

2·5 

2-e 

2-' 

2·8 

2-• 

2· 10 

2· 11 

2· 12 

2· 13 

2-14 

l"'ms„„,...ene...,,...,,_.nenocM" 
Verbrauc;h"l)r•„gH•mWldHdos lolQ(lietzlen K9Mtndorj~res 
'"°°'"dem J8hr, fiirdHd• Erl6Kl~nz.e gll. (§ SARegV ) 

Koozessionubgab.n 

P l.anwert: 
Ezbdetk.h. lnant0ruchnet11ne \i0rgt'9gener Netzebenen 

Pi.nw.rt: 
N.chNWng ""°" W.ehMhc:hWm nKh § 10 Abs 1 

i.ov 

Mehrkcslen fur die Errid'llung, dtn Belr»b und die 
And9"Ung YOn Erdkabeln 

Pi..nwert: 
Vermiedene Nelantgol!M Im Si'lna \IOn §18 StromNEV, § 
JSAbs d s 4 A de KWK-C 
Beb'lebkhe und ~·M Verel'lbarungen zu 
Lohnzusatz·und Vitn0rgungMei:stungen (Abachk.lss '«>" 

31 12 2008 

89Nfuulbfdung und W~ng Im Un\timehmtin und 
wn Betneblokinderttg41sa\I~ fUr Kinder dflf im 
Netzbereich bHehi 1en Setnebsa 6 n 

AuMaung ..on BKZ I NemntehltukosienbeitrJoen h 
Vert>~ung mltd91' SttomNEV 

Ausgt.lc:hsm.eh„uamu1n.eh § 2 Abs 4 EnLAG 

Kompenwtiont.Uhlung.tn m R.hmen des 
Satz 2 Nr 1 Auagtech'ltMdlaNwnusnech Ar11.el 3 der Verotdnung 

EG Nt 122 003 

S.tz 2 No- 2 Erlöso aua dem Engpawn•n~9tltnach Artl\91 e der 
Verordnung(EG)Nt 1228/2003 

KoM9n fur die 8ucP\1!'fung der Eneroie zur Efbnngung wn 
Sau. 2 Nr 3 Autgleiehale•tun~. t l'ltch„!llch der Kosten für die 

lastso · e Besch•l'lun 

Satz• Ddf-.renz tMtc:h.,, gen.tlmlgwi.n V1riJ11energie..osten und 
den enNtzfihlgen KoaMn 

Summe 

N..b:behhf e...tzA 
Abwekhung 

Kalenditfjmhr VPt K..„ncW).lht VPI 

2011 110.70 2011 110_70 000% 



1. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: .___0_1._01_.2_0_1_3_ _. AZ: 

Jahr 
Erlösobergrenze 

[EUR] 

dauertiaft nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR] 

vorübergehend nicht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der 
vorübergehend nicht 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl/VP10-PF1) 

[EUR) 

nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl/VP1o-PF1) 

[EUR] 

EOG­
erhöhung durch 
Erweiterungs­

faktor 
[EUR] 

Jahr des EWF-
Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VP10-PF1) 

amEFt 
[EUR] 

Qualitäts­
element 
[EUR] 

Härtefall 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2006 
[EUR] 

Periodenüber­
greif ende Saldierung 

2007 
[EUR] 

Periodenüber­
greifende Saldierung 

2008 
[EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR) 
Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Übertragende den 

Jahr 
Referenzpreis 
[EUR/MWh] 

anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

2011 
2012 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

2013 
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Einzelaufstellung der Unterschiede der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

E1 • erzielbare Erlöse 

Kategorie 

ährliche Messung 

Me.sssleUenbolneb 
Ahrlk:M Abreellnung 

Sonsbge Enag&lte 

Netz- bzw. Umspannebene/ (Zlhler-)bezeichnung 

Z'#&ttanfzihler 

Zweilanfzlhler 

Zwettanfzählef 

Eft0.sm1nderungen aus VOfeinbarungen gemAß § 3 KAV 

Bezeichnung 

Leistung 

Arbeit 

Einheit Mango 

Anzahl Messeinrichtungen 

Anzahl Messeinrichtungen 

Anzahl Kundon 

kW 

kWh 

Einheit Entgelt 

EUR/ME 

EUR/ME 

EUR/Abr 

EUR/kW 

Ct/kWhSonstige Entgelte Eriöam1nderung&n aus Voreinbarungon gemäß§ 3 KAV 

AnlagoA3 reglonotz GmbH Ar. BKS-13/1837-01 

j

j
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA regionetz GmbH Az: BKS-17/ 1837-01 


Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Ver robun 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen regionetz Az: BKS-17/1837-01 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

N.t:zbetr•bM BNolZA 
Abwekhuno 

Kalenderphr VPt Kalendeft-ht VPt 

l"'m 5„,..;.e1>en Bund•„m• „„"ondichw 
V.rt>reueh•rpreltgeumbnde.ic det 'oOntlZten K•lenderj1hre1 2012 104.10 2012 104, 10 0 .00% 
...::ir d•m J1hr, fUr dnd„ Eriösob«grtn~ gilt(§ 8 AR99V) 

2-1 

2-2 

2- 3 

2-4 

2 - 5 

2-• 

2- 7 

2-• 
2-0b 

2-0 

2·10 

2· 11 

2· 12• 

2· 13 

2· 14 

2 ·15 

S.IZ2 N1 1 

Bet-iebasleuem 

Plan~: 

Erlord~ ln&napruehn.t\me ~~lnb«ien 

PLan..wrt: 
Nachrü11ung wn WechMlrichlem n1eh § 10 Abs 1„.v 

Aut.6.ung des Abwgtbttragsnacii § 23Abt 2e AR.gV 

Meh~ost.n M die Enw;htung, ~ Betrieb und die 
.l.nd~ng ....:>n Etdkab~ 

bMJ~ an SIUi. od„ G.mMld9'1 nach ~ßg1bt \111)1"1 

§ 5 Ab1 4 StromNEV 

Betr.bleM und ~rfwt1raglc he \lerelnb1runoen zu 
lohnzuutz· und V9f90C'gung.i.istl.ln~ (Absc:M.IM \IOf' 

311 

Betneb• und Pw1e>n1htstitigblt 

Berufsauabildungund Werterbiclung Im Unternehmen und 
wn BelNb~t.&tin.n für KM„d« m 
Ne!Zber.ch bexht *'Betn.b • 

Fortchung und Enl'Mtk..,ng n1ch M.ßg1be des§ 251 
ARtgV 

Auft6t1.1ng \Ol'I SKZ I Nta.anac:.hUull.ottenb9ltrlgtin n 
Vtll'bl'ldung mit d...-S~NEV 

Auaglolchamech1nlsmu1 nach§ 2 Abs 4 EnlAG 

dem finan.Z»len Auagi..th nach § 17d Abuu 4 dH 
En..-g119'1Wt1Che„Mlas - UmM\ZUng dos Ofllhof• 
N•tzentw1ddu lans 
Kompenaat.:inauhtunoen Im R•hmen dH 
AuSQ!elchnKilanlM\u1 nech A.rtlbl 3 der Verordnung 

Nt 122812003 

S.tz 2 Nt 2 Ert6M aus dem Engpawnanagement n9Gh Attilr.ol 8 d9' 
V.rotdnung(EG)Nt 122e.'2003 

Kosten für die 8uc:h1ffung der Enerp zur Erbrtngung wn 
S.l.l 2 Nr 3 AulQ!illc:htlelstungen, Mtthkißlich derKostan furd• 

„„. 

i. Beschaffun 

Olft•tnz. rwllchon Qtl'lthmlgten V""°'st.nergiekoai.n und 
den Muufihigen Kost.ein 

AL BK&.1711137.01 -




Stammd•ltin ehr Netzü~glnpe D•ten der Vertutten«gie_.._ _,,_ 
~ .„ 

dM-._. 
Al.IOn-..n 

........... 
'*'""'[-

ZugongJ 

Nlm1 die über~ 
NeUS..i• 

Ootundoo.........,..- Erl6>­-„..,,.
(EURJ 

Erhl>l1ooo '* ErhOl1ooo ""'--­ nicht 
douorhoft -­ -nid>t -· _..,, 

....... --· -""­ - -....„
-... - nllutt­ ..,„ - ..,.,.... .... ............. .... 

Kosten.nterle l<oslen.n(eHe durch Kost.-nt•I• 
JEURJ [EUR) (\IPl,lllPI,­ [EUR[ 

PF,) 

EOG·-durch °""'"'„„...„ 
JEURJ 

Vo4•bl• 
Kotten 
(EUR! 

Saldo 
RtgUI.

•on1o 
JEURJ 

Hlrttltll 
[EUR) -·­[EUR[ 

Zu Zu 
Don..........,.„ Rft„z­ ....

..,.,Uml• Koat„ zu pr•sd.­ ener\wnt„
~hlr ... 

GNndo Vo4•btwl Kot.... zu8otcht1Mg ··- Kott„ G<Ulldo
'f'Of'I V.-tutl· ........ "'"'' [(/MWh[ -[EURJ (et / kWhJ .....,.. 

Wh 

Vdatlfe 
Ko11„ 
[EUR[ 

·­
Summe: 

1 1 IBl< S. t 7/183 7-itNolDrw1ann 

.......... Az:. BK8-1711837..01 
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Einzelaufstellung dor Unterschiede der Netzbetrelberangaben und dor von der Bundesnetzagentur ermlttelton Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

S.ulchnung Efnhelt M9099 
Elnhrtlt 
Entgelt 

--­,__ MuiNMeaMlnric;hlul"lg4in-- EUR/ME 
EUR/ME 

AnzaNMea~ EUME 
AIUllHMes~ EUME .._...-. IEURIAtw 

S.te1IO"l1 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA regionetz GmbH Az.: BKS-17/ 1837-01 


Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 


Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen >-------------+---­

in EOG enthaltene Ansätze nach § 23 ARegV 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 • PF1 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen regionetz GmbH Az: BKS-17/1837-(ll 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

1-s111-•on 8undoumt-611onllchte< 
V9tbtaucMrprMQesarnWldH dH wMtzWI Kalend•rJ•htu 
wr d~ J•ht, fUr du die Ert6toberQJ•nzo git {§ 8 AR90V) 

"9bbetr.l>er BNotzA 
A~k:hung 

Kalondorjalw ""' Ka-hr ""' 
2013 105.70 2013 105,70 0.00% 

2·1 

2·2 

2·• 

2·5 

2·8 

2·8 

2·• 

2· 10 

2· 11 

2· 12• 

2· 13 

2· 14 

2· 15 

Betntb~ 

Planwert: 
Erfot-derlche lnanspruchnahm• \OtgMgerter NelZ.ebtnen 

P&.nwert: 
tQchrustung wn WechseHchWnnach§ 10 A.bs 1 

III V 

G«lehmlg1e 1n...a11t1onsmaßnehmen naeh § 23 A.RegV 

Mehrt.os!en für d• Enichlung, den Betneb und d• 
Mdo<ung..., ERll<-

Planwert; 
Vemiiedene Netzer'ltgel'.ei'n Sline wn §18 StromNEV, § 
3 Ab de vnd 4 Ab d KWK 

z.h\lngeo •n Stidte od• C.malnd9" nllCoh Maßgabe wn 
§ 5 Abs 4 Sb"OmNEV 

Beciebkhe und ~agk:heV„HlbaNngen zu 
Lohnz:uwtz·und V~~ (AbschluN "'°' 
31 12 2008 

Betriebs- und P&faOnahtsUitlgkeit 

Berufsauabldung und WertetbldunQ rn Unternehmen und 
von Betriebtlund~tten tUr KM„ d.,- m 
Nf,~ec.h b9tc:ht Benb h6 · 

FOr9Chung und EntiMc.IWng MCh tMB.gabe des§ 25' 
ARegV 

AuMwng '.<In BKZ I Netun1Kh\IM1i.oatenbo!VIO-n S'I 
Vefblndung mh der Strom NEV 

AuagleiehWMCMnlsmus ntc:h S2 Abt 4 Enl.AG 

d.m t.nentiitlen Au~Mdl S17d AbuU 4 dH 
EMrgiewwtxh•flto$tol1ot • Umtetzl.lng d.s otfth<K• 
N.tz:ent'Nt.lo.lun '9ns 
KompenNtions.uhk.in114tn m FUhm~ des 

Satz2 Nr 1 Autgleichtm.chanlsmus n•ch Artll>.el 3 d„Verordnung 
EG Nr 1 812003 

Kot.ten fur d• Betchaffung der Energie zur E~mgung -.on 
S.tz2 Nr 3 Au911lectisie.tunoon. e'l'ltchlleßlch der Kostan für die 

i.. Be hdu 

Od!e!M\Z. rMlc:hen gen_.1tmgten V.,\lstenerg~kosi.n und 
den MsaU:fitugen Ko:ilen 

S...-nme 

r~GmbM Az. BKS.1711837-Cl 

$Me1wn1 



Anlage 3e Netzverinderunoen 

e.o„ 
obergrenze 

(EUR) 

-· nicht geMnd N<:ht 
berein~uu- beeinftuu· 

bare b9re 
Kostenar.teile Ko•len41nteile 

(EUR) (EUR) 

ErMhuno""' &hOhungd«-· nicht 
l)ehend n.chl nk:hl .....,..,..., 
beetnnu„. •bo«>Me beeinf!ua„ 

baren beeinftua.s­ baren.... KoatenM1teile 
Koatenant•le durch 

(EUR) (VPl,IVPI. · 

regi_onetz GmbH 

EOG· 

""°"""" du<eh 
Ouaihl.Als· V°'•ble 

Saldo 
E"""'9iterungs­ Regulierungs 
fMtor(inkf 

....,..,, Kosten 
konto 

VPi 
[EUR) [EUR) 

(EUR) 
ab... Pf.) 

(EUR) 

Hirt.t'all 
(EUR) 

Sonstige1i 
(EUR) 

ZuZu 
Den 

"­
...,"'*1l•nnten Referenz... Obe<tt­llb«tr­enerkannle 

Koaten zu preis der •nerbmten Vot•tile„_Kotten tr. die 
G•uodo Vol•tilen K0111erzu KotltnBeect..ffung 

Koattn Grunde (EUR)von Verlust· Preis ( €/MWh]energie 
[ct / kWhJ .......
(EUR) 

(kWh] 

laufend 
oNf, 
oee-rgangt 

Aktenzefchen Name de$ Ctbergehenden 
Netz!:eita 

Summe: 
1 1 IBK8-1111837-1' Neti.abaang 1 ,... 

Az:. BK&-1711837·01 
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Elnzelaufstellung der Unterschiede der Netzbetrelberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermi ttelten Werte qem. § 5 Abs. 1 AReoV des Jahres 2015 

E 1 • orzlolbore E~CIM 

Angaben drea Nettbetrelbera BundeaneUJlg9nlur 

Kotogorlo Bezeichnung Elnhett Menge 
Einheit 
Entg.tlt -­ ---­AnZllNMMa.MCllM'IQerl 
EUM.E 
EU........... 

,__ Anutol Mt'aMIN!chtunotin 

Anz.NMRMlnrich~-·­
EU..... 
EUMAE 
EVRIAtw 



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA regionetz GmbH Az: BKS-17/1837-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

tatsächlich entstandene Kosten 
~=~~t~~o;~~:~~ genehmigten Investitionsmaßnahmen 1-in_E_O_G_e_n_t-ha-l-te_n_e_A_n_s_ä_tz_e----f ­ -- ­

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, I VP10 ­ PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen regionetz GmbH Az: BKS-17/1837-01 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

Nt>tm.tr.ht BNetzA 
Abw.lchung 

te..lendt>rjahr VPI Klilendef'jahr VP1 

I"""'s„.....,,,.,, Bundesamt -6tlontkMlti 
VerbtaucMtpreogeumllndex det wlilwen KaMnd9f)8ftrea 2014 10000 2014 10060 0.00% 
\!Of'<f.m Jahr, fuf dH d• Erl690b«V*\te gll (§ 8 AR.,gV) 

Dau.n...ft n

2-1 

2·2 

2 - 3 

2-4 

2-5 

2-e 

2- 7 

2 - Bb 

2-Q 

2-10 

2· 11 

2· 12• 

2· 13 

2-14 

2 • 15 

Setz 2 Nr 1 

khtbeelnftusebM9 Ko.tan nach t 11 Abe. 2ARegV 

Guelzliche Abnehme- und Vergürungspftithten 

Konzession~ 

Betnebsslouem 

PLanwert: 
Erford~ lnat11Prudmahme wr~Netz~ 

Pl.tnwert: 
N.c:hrUstung \On W.ehaelriehtem n.ch § 10 Abs 1„.v 

Aulbaung dH Abz:ugsbe:rags n.ch § 23 Abs 2a ARegV 

/oltehrkoston für d" Errkhtung, den 8etr1eb und die 
J.nden.Jng wn Erdkabei't 

Z..hklnQfM'l en Stldie oder Gemeinden n.eh M aßo•be "'°" 
§ 5 Abs 4 StromNEV 

BeNbiche und ~aglctM V91wibM\ln~n zu 
LohnZ11satz- und Veuorgung*"tungen (Ab.xhL!u \IOf 

3112_2009 

Betnebs- und P„sonehla!Jt:igke" 

Ben.1fuusblch.1ng und Weitert>ldung m Unternehmen und
"°" BelneblUtdettagessl.itten fur Kind• d„ in 
Neotltter.ch betchi Belneb 

ForKhung und Ent-Mek.k.mg f'IKh Meßoebe du§ 2S. 
ARegV 

Au!'eösung von SKZ I Netuntchl!Nko1tenbe!1rigen In 
Verbndung mit dtt StromNEV 

AulQlechtm9Ch.nlsmu1 nach§ 2 Abs 4 EnlAG 
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